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1 Einleitung  

1.1 Untersuchungsgebiet  

Die kreisangehörige Großstadt Paderborn liegt im Nordosten des Bundeslandes 

Nordrhein-Westfalen in der Region Ostwestfalen-Lippe. Sie gliedert sich in die 

Stadtteile Kernstadt, Benhausen, Dahl, Elsen, Marienloh, Neuenbeken, Schloss 

Neuhaus, Sande und Wewer. 

Einwohner - und Beschäftigte  

Die Bevölkerung in der Universitätsstadt nahm seit Mitte der 80er Jahre deutlich 

zu. In den letzten vier Jahren verlangsamte sich jedoch das Wachstum und liegt 

nun bei circa 550 Einwohnern im Jahr. Mit Stand vom 30.04.2010 waren in 

Paderborn 143.119 Einwohner mit ihrem Hauptwohnsitz gemeldet. Dieses 

entspricht einer Bevölkerungsdichte von 797 Einwohnern je km²1. Die Einwoh-

nerzahl des gesamten Kreises Paderborn beträgt ca. 300.000 Menschen2. 

Die Altersgruppe der 18- bis 29-jährigen ist aufgrund der Universität und der 

anderen Hochschulen überproportional stark vertreten. Infolge der bevorste-

henden Erweiterung der Uni und der Immatrikulierung eines Doppeljahrganges 

wird sich kurzfristig die Zahl der Studienanfänger erhöhen. Mittelfristig wird sich 

jedoch auch in Paderborn der demographische Wandel auswirken. So wird sich 

die Gruppe der 50- bis 65-jährigen im Zeitraum 2003 bis 2020 stark zunehmen 

(+51%) und die Zahl der Senioren steigt an (+11 % bei den 65-75 jährigen, 

+30% bei den über 75 jährigen), wohingegen die Zahl der unter 50-jährigen um 

10% sinken wird3. 

In der Stadt Paderborn waren im Jahr 2008 ca. 65.700 Arbeitnehmer sozialver-

sicherungspflichtig tätig4. Damit stieg ihre Zahl in den vergangenen zehn Jahren 

um ca. 13 %. Täglich sind etwa 30.500 Berufseinpendler und 13.100 Berufs-

auspendler im Stadtgebiet unterwegs5. Der Pendlersaldo ist damit deutlich 

positiv. Die meisten Auspendler sind in Richtung Bielefeld unterwegs. 

Der Motorisierungsgrad lag im Jahr 20086 in der Stadt Paderborn bei 

548 Kfz/Tsd. bzw. 478 Pkw/Tsd. Einwohnern. Im Kreisgebiet liegt der Wert bei 

                                                      

1
  Stadt Paderborn www.paderborn.de, Zugriff im Juli 2010 

2
 Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen www.it.nrw.de, 

Zugriff Februar 2009. 
3
  Bezirksregierung Detmold: ĂAltersstrukturprognose 2003 bis 2020ñ, Stadt Paderborn, 

Referat 105/Statistik, November 2006. 
4
  Stadt Paderborn:ñStatistisches Jahrbuch 2008ñ 

5
  Agentur für Arbeit: ĂPendlerzählung 2008 

6
  Stadt Paderborn:ñStatistisches Jahrbuch 2008ñ 



 

 

 

 

 

 

Stadt Paderborn 

Aktionsplan zur 

Lärmminderung  

Bericht 

April 2011 

2 

598 Kfz/Tsd. Einwohnern7. Dieses ist recht hoch und entspricht damit eher 

einem Motorisierungsgrad im ländlichen Raum. Im Jahr 2000 stellte sich die 

Verkehrsmittelwahl wie folgt dar: Fußgänger/Radfahrer 37%, ÖPNV 7%, MIV 

56%8.  

Verkehrliche Erschließung  

Im Stadtgebiet von Paderborn verläuft zwischen der Kernstadt und dem Stadt-

teil Schloß Neuhaus im Osten und den Stadtteilen Elsen, Sande und Wewer im 

Westen die A 33, welche die A 2 in Richtung Ruhrgebiet bzw. Hannover mit der 

A 44 in Richtung Dortmund bzw. Kassel verbindet. Die fünf Anschlussstellen im 

Stadtgebiet sind PB-Sennelager, PB-Schloss Neuhaus, PB-Elsen, PB-Zentrum 

und PB-Mönkeloh. Auch aufgrund der guten Verkehrsanbindung an die angren-

zenden Wirtschaftsräume Ruhrgebiet, Hannover und Kassel sind v.a. im 

Südwesten der Stadt zahlreiche Industrie- und Gewerbeflächen angeordnet. Im 

Stadtgebiet verlaufen außerdem die folgenden Bundesstraßen: B 1 von Nordos-

ten nach Südwesten, B 64 in West-Ost-Richtung und B 68 von Südosten 

kommend. Die weitere Erschließung der Stadt übernehmen die Landesstraßen 

L 755, L 756, L 813, L 814, L 815  und L 937 sowie die Kreisstraßen K 1, K 2, 

K 5, K 7, K 28,  K 29, K 32, K 37 und K 38.  

In West-Ost-Richtung durchquert die Haupteisenbahn- und IC-Strecke Hamm ï 

Kassel das Stadtgebiet. Davon zweigt die Sennebahn in nördlicher Richtung 

nach Bielefeld ab. Auf der IC-Strecke verkehrt derzeit der Intercity Düsseldorf-

Hamm-Kassel-Erfurt-Berlin-Stralsund bzw. Erfurt-Leipzig-Dresden. Zum Fahr-

planwechsel im Dezember 2010 wird auf der Strecke Dortmund ï Kassel über 

Paderborn ein ICE-Paar mit Weiterfahrt über Würzburg nach München verkeh-

ren. Im Nahverkehr werden die Regionalexpress-Linie RE 11 und Regional-

bahn-Linien RB 72, RB 74, RB 84 und RB 89 angeboten. Auch die S-Bahnlinie 

S 5 aus Hannover endet in Paderborn. Die RB 89 nach Münster verkehrt im 

Halbstundentakt, die RB 72 nach Herford, die RB 74 nach Bielefeld  und RB 84 

nach Holzminen verkehren dagegen im Stundentakt. Auch die S 5 Paderborn-

Hannover verkehrt stündlich. Lediglich der Regionalexpress RE 11 Paderborn-

Düsseldorf und die RB 89 Paderborn-Warburg fahren nur alle 2 Stunden.  

Circa 15 km südwestlich des Stadtgebietes befindet sich der Flughafen Pader-

born / Lippstadt. 

                                                      

7
  Nahverkehrsverbund Paderborn / Hºxter: ĂNahverkehrsplan 2007/08ñ, Paderborn, 

März 2008. 
8
  H. Feier u.a. (Heinz+Feier GmbH): ĂStadt Paderborn Verkehrsentwicklungsplanñ im 

Auftrag der Stadt Paderborn, Wiesbaden 2004. 
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Abbildung 1: Liniennetzplanausschnitt Nahverkehrsverbund Paderborn-Höxter,  

Stand November 2009 

 

Quelle:  www.nph.de, Zugriff März 2009. 

Abbildung 2: Verkehrliche Erschließung der Stadt Paderborn 

 

 

Der Regionalbusverkehr wird von der BahnBus Hochstift GmbH (BBH) betrie-

ben, welche seit dem 01.11.2008 den Markennamen DB Bahn Ostwestfalen-
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Lippe-Bus verwendet. Das Unternehmen bietet die folgenden (Schnellbus) 

Linien an9: 

ƍ Linie 201 Paderborn - Schwaney - Dringenberg ï Willebadessen, 

ƍ (Schnellbuslinie) Linie 400 Paderborn - Flughafen Paderborn/Lippstadt ï 

Büren, 

ƍ Linie 410 Paderborn - Fürstenberg - Bad Wünnenberg ï Büren, 

ƍ Linie 420 Paderborn - Schloss Neuhaus - Klausheide ï Hövelhof, 

ƍ Linie 438 Paderborn - Altenbeken - Bad Driburg, 

ƍ (Schnellbuslinie) Linie 440 Paderborn - Schloss Neuhaus ï Delbrück, 

ƍ Linie 444 Paderborn - Ostenland ï Delbrück, 

ƍ Linie 445 Paderborn - Anreppen - Boke ï Delbrück, 

ƍ Linie 450 Paderborn ï Bad Lippspringe Schlangen - Horn 

ƍ Linie 460 Paderborn - Tudorf - Wewelsburg - Flughafen Pader-

born/Lippstadt, 

ƍ Linie 470 Paderborn - Borchen ï Alfen, 

ƍ Linie 482 Paderborn - Borchen - Henglarn - Husen ï Lichtenau, 

ƍ Linie 484 Paderborn - Dörenhagen - Herbram ï Lichtenau, 

ƍ (Schnellbuslinie) Linie 485 Paderborn - Lichtenau - Scherfede ï Warburg, 

ƍ Linie 486 Paderborn - Dörenhagen - Ebbinghausen ï Lichtenau, 

ƍ Linie 493 Paderborn - Salzkotten / Upsprunge ï Geseke. 

Neben diesen Linien fährt außerdem am Wochenende und vor Feiertagen der 

NachtExpress mit den Linien N1 bis N8 von Paderborn in die umliegenden 

Städte und Gemeinden.  

Der städtische Personennahverkehr wird vom PaderSprinter, der zur E.ON 

Westfalen Weser AG gehört, betrieben. Derzeit umfasst das Liniennetz 13 

Haupt- und 7 Nebenlinien10. 

                                                      

9
  Quellen: www.nph.de und http://bbh.eurocit.com/, Zugriff Januar 2009. 

10
  www.padersprinter.de, Zugriff Januar 2009. 
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Im gesamten Nahverkehr gelten die Tarife des Nahverkehrsverbunds Pader-

born-Höxter (NPH). 

Abbildung 3: Liniennetz PaderSprinter, Stand September 2008 

 

Quelle:  www.padersprinter.de, Zugriff Januar 2009. 

1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen  

Die rechtliche Grundlage der Lärmaktionsplanung ist die EG-Umgebungslärm-

richtlinie vom 25.06.200211. Unter dem Begriff Umgebungslärm versteht man 

Ăunerw¿nschte oder gesundheitsschädliche Geräusche im Freien, die durch 

Aktivitäten von Menschen verursacht werden, einschließlich des Lärms, der von 

Verkehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr sowie Gelän-

den für industrielle Tätigkeiten gemäß Anhang I der Richtlinie 96/61/EG des 

Rates vom 24. September 1996 über die integrierte Vermeidung und Verminde-

rung von Umweltverschmutzung ausgehtñ. Mit der Ergªnzung des Bundes-

Immissionsschutzgesetz12 (BImSchG) um einen Teil sechs mit dem Titel 

ĂLªrmminderungsplanungñ und die Paragrafen 47a bis 47f wurde die EG-

                                                      

11
  Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 

2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm, in Kraft getreten 
am 18.07.2002. 

12
  Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes-Immissionsschutzgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. 
September 2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 23. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2470). 
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Umgebungslärmrichtlinie im Jahr 2005 in deutsches Recht überführt. Das 

BImSchG wird durch die 34. Bundesimmissionsschutzverordnung13 (BImSchV) 

ergänzt, welche Details für die Erstellung und Meldung der Lärmkarten an das 

Land sowie zu deren Veröffentlichung regelt.  

In der Umgebungslärmrichtlinie wird festgelegt, unter welchen Kriterien eine 

Lärmaktionsplanung durchgeführt werden muss und bis wann bestimmte 

Arbeiten zu erbringen sind. So mussten beispielsweise bis Mitte des Jah-

res 2007 strategische Lärmkarten zu den relevanten Lärmarten eines Gebietes 

angefertigt werden. Im Anschluss daran waren auf Basis der angefertigten 

strategischen Lärmkarten von der zuständigen Behörde Aktionspläne auszuar-

beiten. Die Fristen für die Abgabe der Lärmaktionspläne waren jedoch von 

keiner deutschen Stadt einzuhalten und wurden verlängert. 

Das vorhandene Regelwerk sieht folgende Arbeiten und Fristen vor: 

Bis 30. Juni 2007 

Erstellen von Lärmkarten für 

Hauptverkehrsstraßen (> 6 Mio. Kfz/Jahr) 

Haupteisenbahnstrecken (> 60.000 Zugfahrten/Jahr) 

Großflughäfen (> 50.000 Flüge/Jahr) 

Ballungsräume (>250.000 Einwohner) 

Bis 18. Juli 2008 Erstellen von Lärmaktionsplänen 

Bis 30. Juni 2012 

Erstellen von Lärmkarten für 

Hauptverkehrsstraßen (> 3 Mio. Kfz/Jahr) 

Haupteisenbahnstrecken (> 30.000 Zugfahrten/Jahr) 

Ballungsräume (>100.000 Einwohner) 

Bis 18. Juli 2013 Erstellen von Lärmaktionsplänen 

Spätestens alle 5 Jahre 
Überprüfung und ggf. Überarbeitung der Lärmkarten und 
Aktionspläne 

 

Die Mindestanforderungen an Aktionspläne sind in Anhang V der Umgebungs-

lärmrichtlinie aufgeführt. Im Wesentlichen umfasst die Aktionsplanung vier 

Handlungsblöcke: 

1. Bestandsanalyse: Auswertung der Lärmkarten und der bereits vorliegenden 

Planungen, 

2. Maßnahmenplanung: Entwicklung von geeigneten Maßnahmen zur Lärm-

minderung, 

                                                      

13
  Vierunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes (Verordnung über die Lärmkartierung) vom 06.03.2006 (BGBl. I S. 
516). 
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3. Wirkungsanalyse: Darstellung der voraussichtlichen Reduzierung von 

Lärmbetroffenheiten, 

4. Kommunikation: Abstimmung der Planung in der Verwaltung und in der 

Lokalpolitik sowie Information und Beteiligung der Öffentlichkeit. 

Da die im Anhang V der Richtlinie genannten, möglichen Maßnahmen sehr 

allgemein gehalten sind (Verkehrsplanung, Raumordnung, quellenorientierte 

technische Maßnahmen, Verringerung der Schallübertragung, verordnungs-

rechtliche oder wirtschaftliche Maßnahmen oder Anreize), wurden diverse 

Arbeitshilfen erstellt, wie z.B. die LAI-Hinweise zur Lärmaktionsplanung von der 

Bund / Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz14, Leitfäden und 

Handreichungen der Bundesländer, z.B. der Erlass des Ministeriums für Umwelt 

und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zur Lärmaktionspla-

nung15, und weitere Arbeitshilfen16. Diese Materialien werden im Lärmaktions-

plan Paderborn berücksichtigt. 

1.3 Auslösepegel und Grenzwerte  

Auslösewerte sind die Belastungsschwellen, bei deren Erreichen bzw. Über-

schreiten Lärmschutzmaßnahmen in Betracht gezogen oder ergriffen werden 

sollen. Sie dienen der Lärmaktionsplanung als Orientierungswerte für die 

Dringlichkeit von Maßnahmen. Anders als bei den Grenzwerten löst das 

Überschreiten von Auslösewerten keine rechtlich begründeten Ansprüche auf 

Lärmschutzmaßnahmen aus. Verbindliche Lärmgrenzwerte sind für die Lärm-

aktionsplanung in Deutschland nicht definiert worden. 

Das Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz (MUNLV) des Landes NRW hat in seinem Runderlass vom 07.02.2008 

festgelegt: ĂLªrmprobleme im Sinne des Ä 47 d Abs. 1 BImSchG liegen auf 

jeden Fall vor, wenn an Wohnungen, Schulen, Krankenhäusern oder anderen 

schutzwürdigen Gebäuden ein LDEN von 70 dB(A) oder ein LNight von 60 dB(A) 

erreicht oder überschritten wird. Dies gilt nicht in Gewerbe- oder Industriegebie-

ten nach §§ 8 und 9 der Baunutzungsverordnung sowie in Gebieten nach § 34 

Abs. 2 des Baugesetzbuches mit entsprechender Eigenart.ñ Damit sollen sich 

die Kommunen zunächst auf die hoch belasteten Lärmbrennpunkte konzentrie-

ren. Darüber hinaus steht es den Gemeinden frei, eigene strengere Auslöse-

                                                      

14
  Bund / Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz: ĂLAI-Hinweise zur 

Lärmaktionsplanungñ gemªÇ UMK-Umlaufbeschluss 33/2007, Stand 25.03.2009. 
15

  Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz: 
ĂRunderlass zur Lärmaktionsplanungñ V-5-8820.4.1 vom 07.02.2008. 

16
  EA.UE (Ltg.), konsalt GmbH, LK Argus GmbH, Lärmkontor GmbH: Silent City - 

Leitfaden zur Lärmaktionsplanung und zur Öffentlichkeitsbeteiligung. Finanziert 
durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit / 
Umweltbundesamt, 2008. 
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werte zu wählen. ĂDie Festlegung von MaÇnahmen sowie die Entscheidung 

über deren Reihenfolge, Ausmaß und zeitlichen Ablauf liegen im Ermessen der 

zuständigen Behörde. In der Regel ist dazu eine Prioritätensetzung hinsichtlich 

der Handlungsoptionen erforderlich. 

Als Kriterien für die Prioritätensetzung kommen z.B. in Frage: 

ƍ Ausmaß der Pegelüberschreitung, 

ƍ Schutzbedürftigkeit und Anzahl der betroffenen Personen, 

ƍ Gesamt-Lärmbelastung, 

ƍ technischer, zeitlicher und finanzieller Aufwand.ñ17 

Vom Umweltbundesamt wird empfohlen als Auslösewerte die Pegel 

LDEN Ó 65 dB(A) und LNight Ó 55 dB(A) zu wählen, denn diese führen gemäß den 

Erkenntnissen der Lärmwirkungsforschung bei dauerhafter Einwirkung zu einer 

erhöhten Gesundheitsgefährdung. Auch der Sachverständigenrat für Umwelt-

fragen18 weist in seinem Umweltgutachten 2008 diese Werte als eines der zur 

Vermeidung von Gesundheitsgefährdung geeignet befundenen Umwelthand-

lungsziele aus.  

Neben den Vorgaben des Runderlasses des Ministeriums (1. Priorität) werden 

in Paderborn auch die Betroffenheiten im gesundheitsgefährdenden Bereich in 

die Betrachtungen (2. Priorität) mit einbezogen: 

1. Priorität:  LDEN > 70 dB(A), LNight > 60 dB(A)  

2. Priorität:  LDEN > 65 dB(A), LNight > 55 dB(A). 

1.4 Zuständige Behörden  

Zuständige Behörde für die Lärmaktionsplanung in Paderborn ist die Stadt 

Paderborn, Stadtplanungsamt Abteilung Verkehr. 

                                                      

17
  Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz - V-5 - 8820.4.1 vom 7.2.2008. 
18

  Sondergutachten des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU); Umwelt 
und Gesundheit, Risiken richtig einschätzen; Deutscher Bundestag Drucksache 
14/2300. 
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Ansprechpartner in der Abteilung Verkehr ist: 

Herr Jürgen Schell 

Pontanusstraße 55 

33102 Paderborn 

Tel.: 05251 / 88 ï 1147 

Fax: 05251 / 88 ï 2061 

E-Mail: j.schell@paderborn.de. 

Die Lärmkartierung und die Bestimmung der Betroffenheiten an Hauptverkehrs-

straßen mit einem Verkehrsaufkommen > 6 Mio. Kfz/Jahr wurde durch das 

Landesamt für Umwelt, Natur und Verbraucherschutz NRW durchgeführt. Für 

die Haupteisenbahnstrecken (> 60.000 Zugfahrten/Jahr) erfolgte die Kartierung 

durch das Eisenbahnbundesamt. Darüber hinaus wurde im Auftrag der Stadt 

Paderborn die Lärmkartierung für ein verdichtetes Straßennetz und ein erwei-

tertes Schienenverkehrsnetz durch das Büro Lärmkontor GmbH errechnet. 

Paderborn ist nicht von relevanten Lärmpegeln durch IVU-Anlagen19 oder 

Großflughäfen (> 50.000 Flüge/Jahr) betroffen. 

1.5 Vorgehensweise  

Die Stadt Paderborn hat für die Lärmaktionsplanung im Straßenverkehr eine 

gesamtstädtische Herangehensweise gewählt. Das bedeutet, dass zusätzlich 

zu den verpflichtend in der ersten Stufe der Lärmaktionsplanung zu untersu-

chenden Hauptverkehrsstraßen über 6 Mio. Kfz/Jahr ein erweitertes Verkehrs-

straßennetz betrachtet wird. Dieser Ansatz ist sinnvoll, da in Paderborn im 

Vergleich zu anderen Großstädten die Betroffenheit im Straßennetz mit einem 

jährlichen Verkehrsaufkommen von mehr als 6 Mio. Fahrzeugen relativ gering 

ist und dadurch einen ganzheitlichen Ansatz anstelle punktuell wirkender 

Einzelmaßnahmen gesamtstädtisch wirksame Konzepte entworfen werden 

können. 

Das Vorgehen orientiert sich an den Vorgaben im Anhang V der Umgebungs-

lärmrichtlinie (vgl. Kapitel 1.2): 

1. Bestandsanalyse (Kapitel 2), 

2. Beschreibung der vorhandenen Planungen (Kapitel 2.6) und Maßnahmen-

planung (Kapitel 3), 

3. Wirkungsanalyse (Kapitel 4), 

                                                      

19
  Industrielle Anlagen gemäß Anhang I der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. 

September 1996 über die integrierte Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung. 
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4. Überschlägige Kostenschätzung und Empfehlungen zur zeitlichen Reihung 

(Kapitel 4).  

Im Bericht werden die gesetzlich geforderten und die von der Stadt Paderborn 

zusätzlich durchgeführten Planungsschritte getrennt ausgewiesen. 

Die Bestandsanalyse zeigt die Lärmsituation und beschreibt die Betroffenheiten 

im Straßen- und Schienenhauptnetz.  

Darauf aufbauend erfolgt die Zusammenstellung bereits vorhandener Planun-

gen zu akustisch relevanten Maßnahmen und geeigneter Lärmminderungs-

maßnahmen im Allgemeinen bzw. für das Untersuchungsnetz der Stadt Pader-

born.  

Im Anschluss daran werden die erarbeiteten Maßnahmen in der Wirkungsana-

lyse bzgl. ihres Potentials zur Verringerung der Betroffenenzahlen untersucht 

und eine überschlägliche Kostenschätzung und Prioritätenreihung abgegeben. 

Abschließend werden die untersuchten Themenfelder zu langfristigen Strate-

gien zusammengefasst und ein Ausblick auf das weitere Vorgehen gegeben.  

Die endgültige Abstimmung der Maßnahmen soll in fachlich besetzten Arbeits-

gruppen aus Mitgliedern der Verwaltung und externen Stellen beraten werden. 

Anschließend sollen die abgestimmten Maßnahmen dem Ausschuss für Bauen, 

Planen und Umwelt entsprechend der Zuständigkeit entweder zur Kenntnis 

oder zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 
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2 Bestandsanalyse  

2.1 Lärmsituation  

2.1.1 Lärmkartierung für den  Straßenverkehr  

Untersuchungsnetz  

Vom Land Nordrhein-Westfalen wurden gemäß EG-Umgebungslärmrichtlinie im 

Jahr 2007 alle Hauptverkehrsstraßen, das sind alle Bundesfern- und Landes-

straßen, mit einem durchschnittlichen täglichen Verkehrsaufkommen (DTV) von 

mehr als 16.400 Kfz (vgl. Abbildung 4) kartiert.  

Abbildung 4: untersuchtes Straßennetz  

 

 

Dies ist im Paderborner Stadtgebiet der Abschnitt der in Nord-Süd-Richtung 

verlaufenden Autobahn A 33, die Paderborn mit der A 2 Hannover-Oberhausen 

sowie der A 44 Dortmund-Kassel verbindet. Außerdem wurden Bundesstraßen-

abschnitte der B 64 (Richtung Höxter, Münster) von der Anschlussstelle Pader-

born-Zentrum bis zur L 937 sowie von der Anschlussstelle Paderborn-Schloss 

Neuhaus bis zur Sennelagerstraße, der B 68 (Richtung Kassel) zwischen 

Südring und Umgehungsstraße B 64 und die B 1 (Richtung Hameln, Soest) 



 

 

 

 

 

 

Stadt Paderborn 

Aktionsplan zur 

Lärmminderung  

Bericht 

April 2011 

12 

kartiert. Zudem wurden die L 813 (Heinz-Nixdorf-Ring) und die L 755 von der 

Paderborner Straße in Borchen bis zur Giselastraße und von der Warburger 

Straße bis zur Benhauser Straße kartiert.  

Darüber hinaus entschied sich die Stadt Paderborn für die Lärmaktionsplanung 

das verkehrslärmrelevante innerstädtische Straßennetz zu kartieren, was weit 

über die gesetzlich geforderten Straßenabschnitte hinausgeht (vgl. Abbildung 

4).  

Lärmkart ierung  für das Netz der 1. Stufe  

Die Schallimmissionspläne des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbrau-

cherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) zeigen die Lärmsituation entlang des 

kartierungspflichtigen Straßennetzes (>6 Mio. Kfz/a) für das Tagesmittel 

(Abbildung 5) und die Nachtstunden (Abbildung 6). Die farbigen Isophonenflä-

chen stellen die Pegel entlang des Untersuchungsstraßennetzes dar, die 

außerhalb der Gebäude in 4 m Höhe über dem Boden errechnet wurden. Bei 

der Berechnung der Schallimmissionspläne und der Betroffenen kamen die 

vorläufigen Berechnungsmethoden für den Umgebungslärm an Straßen (VBUS) 

und für die Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm (VBEB) zur 

Anwendung. 

Abbildung 5: Schallimmissionsplan LDEN Straßenverkehr - VBUS 

 

Quelle: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 
(LANUV): ĂErgebnisse der Lªrmkartierung Paderbornñ, Stand Mªrz 2009. 
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Abbildung 6: Schallimmissionsplan LNight Straßenverkehr - VBUS 

 

Quelle: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 
(LANUV): ĂErgebnisse der Lªrmkartierung Paderbornñ, Stand Mªrz 2009. 

Die Tabelle 1 zeigt die Belastetenzahlen unter Berücksichtigung der aktualisier-

ten Lkw-Anteile in den verschiedenen Pegelbereichen und ihren Anteil an der 

Bevölkerung Paderborns. 

Tabelle 1: Betroffenheiten durch Straßenverkehrslärm im Straßennetz 

> 6 Mio. Kfz/a  

LDEN 

dB(A)  

Belastete 
Menschen 
Straßen-

lärm  

Anteil an 
der 

Gesamtb e-
völk e-
rung

20
 

LNight  

dB(A)  

Belastete 
Menschen 
Straßen-

lärm  

Anteil an 
der 

Gesamtb e-
völkerung  

20
 

> 55 bis 60  2.600 1,8 % > 50 bis 55  1.300 0,9 % 

> 60 bis 65  800 0,6 % > 55 bis 60  300 0,2 % 

> 65 bis 70  200 0,1 % > 60 bis 65  100 0,1 % 

> 70 bis 75  100 0,1 % > 65 bis 70  0 0,0 % 

> 75 0 0,0 % > 70 0 0,0 % 

Summe  3.700 2,6 % Summe  1.700 1,2 % 

Quelle: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen 
(LANUV): ĂErgebnisse der Lªrmkartierung Paderbornñ, Stand 03.03.08, aktualisierte 
Statistiken zum Straßenlärm, Stand 06.03.09. 

                                                      

20
  Bezogen auf 143.119 Einwohner, Stand 30.04.2010, Quelle: Stadt Paderborn 

www.paderborn.de, Zugriff Juli 2010. 


















































































































































































































































